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Mit dem Beschluss des Nationalen Aktions­
plans für Integration im Ministerrat wurden 
im Jänner 2010 die Weichen für eine zu­
kunfts- und zielorientierte Integrations­
politik in Österreich gestellt. Unter der ko­
ordinierenden Federführung des Bundes­
ministeriums für Inneres wurde damit erst­
mals ein nationales Grundsatzkonzept 
erarbeitet, das in den sieben Schlüssel­
handlungsfeldern der Integration Heraus­
forderungen benennt, Grundsätze definiert 
und Ziele vorgibt. Nun gilt es den Nationa­
len Aktionsplan als Basis unserer neuen 
nachhaltigen und kohärenten Integrations­
politik Schritt für Schritt umzusetzen.

Dieser Prozess bedarf auch einer wissen­
schaftlichen und praxisbezogenen Beglei­
tung. Aus diesem Grunde wurde beim 
Innenministerium ein unabhängiger Exper­
tenrat für Integration eingerichtet, der als 
Kompetenzzentrum und Motor des Inte­
grationsprozesses in Österreich fungieren 
wird. Das nun vorliegende Arbeitspro­
gramm des Expertenrates zeugt von Pro­
fessionalität und hoher Expertise, die in 
diesen neuen Strukturen konzentriert 
wurde.

Das Bundesministerium für Inneres wird 
weiterhin seine koordinierende Funktion in 
der österreichischen Integrationspolitik 
wahrnehmen. Die vom Expertenrat aufge­
zeigten sowie aufzuzeigenden Handlungs­
notwendigkeiten und Maßnahmenvor­
schläge werden im Rahmen dieser verant­
wortungsvollen Aufgabe eine entschei­

dende Rolle einnehmen. Die Erkenntnisse 
des Expertenrates wird das  Innenministe­
rium insbesondere auch in seinem jährlich 
erscheinenden Integrationsbericht bün­
deln.

Wir befinden uns bereits inmitten eines 
fortwährenden Umsetzungsprozesses des 
Nationalen Aktionsplans. Mit dem Arbeits­
programm des Expertenrates wird nun ein 
weiterer wichtiger Schritt vorwärts getan 
- um ein vorrangiges gesellschaftspoliti­
sches Ziel zu erreichen: Den sozialen Frie­
den in unserem Land und zu stärken und 
ein Wir-Gefühl in unserer Gesellschaft zu 
schaffen.

Wien, im Jänner 2011

Vorwor t

Mag. Dr. Maria Fekter
Bundesministerin für Inneres
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Der Expertenrat für Integration verfolgt 
eine klar umrissene Aufgabe: Er bewertet 
die politisch akkordierten Vorschläge des 
Nationalen Aktionsplans für Integration, 
priorisiert diese und macht Vorschläge zur 
konkreten Umsetzung. Der Expertenrat ar­
beitet damit in einem gewissen Sinn dem 
Integrationsbeirat beim Bundesministe­
rium für Inneres zu, in dem alle für integ­
rationspolitische Belange zuständigen Ver­
treter der Länder, Ministerien, Städte, Ge­
meinden, Sozialpartner und zivilgesell­
schaftlichen Organisationen vertreten sind.
 
Lange Zeit hindurch wurde Zuwanderung 
nach Österreich als Gastarbeiterwande­
rung organisiert, mit Rotation und Rück­
wanderung als integrale Bestandteile. In­
tegrationspolitische Maßnahmen waren 
unter diesen Gesichtspunkten obsolet und 
überflüssig, denn Gastarbeiter sollten 
kommen und auch wieder gehen. In der 
Realität wurde aus der Zeitwanderung 
aber eine Zuwanderung und lange Zeit, 
vielleicht sogar zu lange, ignorierte die Po­
litik die Notwendigkeit, integrationspoliti­
sche Maßnahmen zu setzen. Die Politik 
steht heute vor der Herausforderung, nicht 
nur die Neuzuwanderung durch integrati­
onsfördernde Maßnahmen zu betreuen, 
sondern auch die Versäumnisse der Ver­
gangenheit durch eine nachholende Inte­
gration auszugleichen. 

Diese Aufgabe ist nicht leicht, denn an der 
Implementierung integrationspolitischer 
Maßnahmen sind nicht nur die Gebietskör­

perschaften Bund, Länder und Gemeinden 
beteiligt, sondern auch unterschiedliche 
sektorale Politikbereiche. Integrationspoli­
tik ist eine Querschnittsaufgabe, die, un­
abhängig von einer institutionellen Veror­
tung, immer von der Kooperationsbereit­
schaft der beteiligten politischen Akteure 
abhängig ist. Integrationspolitik ist aber 
auch eine echte Zukunftsaufgabe des Lan­
des, denn der gesellschaftliche und der 
wirtschaftliche Mehrwert der Zuwanderung 
kann nur dann lukriert werden, wenn Inte­
grationsprozesse erfolgreich verlaufen. 

Gemeinsame Anstrengungen sind notwen­
dig, losgelöst vom parteipolitischen Dis­
kurs, um Integration als eine gesamtge­
sellschaftliche Zukunftsaufgabe zu begrei­
fen und auch zu bewältigen. Der Experten­
rat leistet dazu seinen Beitrag.

Wien, im Jänner 2011

Vorwor t

Univ.-Prof. Dr. Heinz Fassmann
Vorsitzender des Expertenrates für 
Integration
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Prof. MMag. Dr. Ilan Knapp und  
o.Univ.-Prof. Dr. Ruth Wodak

A. Herausforderungen

Es besteht eine geringe Schulbildung, eine 
oft nur mangelhafte Deutschkompetenz 
und eine unterdurchschnittliche Erwerbs­
beteiligung der ersten Generation der 
„Gastarbeiter/innen“. Dazu kommt eine in 
Österreich generell schwach ausgeprägte 
soziale Mobilität, die ebenso zu einer nur 
langsamen Höherqualifizierung der Kinder 
und Jugendlichen führt. 

Sprache und Bildung, sowohl für die erste 
Generation der zugewanderten Bevölke­
rung als auch für die zweite Generation, 
stellen wesentliche Voraussetzungen für 
eine selbstbestimmte Existenz in Österreich 
dar. Sie fördern darüber hinaus einen offe­
nen und toleranten Umgang mit kulturellen 
und sprachlichen Unterschiedlichkeiten.

Konkrete Herausforderungen sind in die­
sem Zusammenhang folgende Aspekte:

	� Der Anteil von Schüler/innen mit nicht­
deutscher Erstsprache ist besonders in 
Ballungszentren hoch und hat eine stei­
gende Tendenz.

	� Der Anteil der Schüler/innen mit nicht­
deutscher Erstsprache ist in bestimmten 
Schulformen (z.B. Polytechnische 
Schule) überdurchschnittlich hoch.

	� Verhältnismäßig wenige Zuwander/innen 
und deren Nachkommen aus den klas­
sischen Herkunftsländern verfügen über 
einen höheren Bildungsabschluss. Oft­
mals reicht die erworbene Bildung nicht 
über einen Pflichtschulabschluss hinaus.

	� Es gibt weder genügend ausgebildete 
Lehrkräfte noch ausreichend für den 
Sprachunterricht vorgesehene Schul­
stunden.

	� Die muttersprachliche Ausgangskompe­
tenz wird im Unterricht und in der Erstel­
lung von Lehrmaterialien begrenzt be­
rücksichtigt.

	� Der Nutzen von sprachlicher Vielfalt in 
der österreichischen Bevölkerung wird 
relativ selten akzeptiert.

	� Konfliktherden in den großvolumigen 
Wohnbauten (oft auch Gemeindebauten) 
muss besondere Beachtung geschenkt 
werden. Der Dialog muss in solchen 
vorangetrieben werden.

	� Sprachliche und schulische Kompetenz­
vermittlung sind mit besonderen Motiva­
tionsmaßnahmen der Zielgruppe Frauen 
anzubieten.

Handlungsfeld 
„Sprache und bildung“
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B. Handlungs
notwendigkeiten

Angemessene Deutschkenntnisse bilden 
die Grundlage für Erfolge in Bildung und 
Beruf sowie für gesellschaftliche Teilhabe. 
Es gilt, zunächst den Spracherwerb der 
neu zuwandernden Bevölkerung ebenso 
wie den der bereits länger anwesenden 
Bevölkerung zu fördern, um Integrations­
prozesse zu erleichtern. Frühzeitige Mehr­
sprachigkeit ist dabei ein wesentlicher Fak­
tor, der entsprechender Förderung bedarf. 

Folgende Grundsätze liegen den Schwer­
punktsetzungen in diesem Handlungsfeld 
zugrunde:

	� Menschen mit Migrationshintergrund ha­
ben wesentlich zum Wohlstand Öster­
reichs beigetragen. Der Erhalt von wirt­
schaftlichem Wachstum und sozialem 
Zusammenhalt ist auch eng mit der 
sprachlichen und fachlichen Qualifizie­
rung der Zuwander/innen verbunden.

	� Bestmögliche Unterstützung von Zuwan­
der/innen, aber auch für die bereits lang 
anwesende zugewanderte Bevölkerung 
für deren Integrationsprozess in Öster­
reich ist sicherzustellen. Diese kann in 
effektiver Form im Rahmen bestehender 
institutioneller Einrichtungen praktisch 
erfolgen.

	� Die Menschen in Österreich sollen in ih­
rem Gefühl bestärkt werden, dass sie 
nicht alleine und unbeachtet mit ihren 
Ängsten sind. Dafür müssen insbeson­
dere dort Maßnahmen angeboten wer­
den, wo es besonders viele soziale und 
kulturelle Konflikte gibt, beispielsweise 
durch ein Community-based learning 
(Deutschkurse in großvolumigen Wohn­
bauten; konfliktmoderierende Veranstal­
tungen). 

	� Die Verantwortlichen in den zuständigen 
öffentlichen Gremien sollten sich mit be­
währten Modellen aus Österreich und 
anderen Ländern beschäftigen.

	� In Österreich sind ausgezeichnete Bil­
dungs- und Weiterbildungseinrichtungen 
vorhanden, die die angestrebten Ziele 
realisierbar machen. Die notwendigen 
finanziellen Mittel, als Grundinvestition, 
können von der öffentlichen Hand als 
auch von privater Seite zur Verfügung 
gestellt werden.

	� Wirtschaftsunternehmen sollten im Hin­
blick auf ihre Integrationsaktivitäten für 
Zuwander/innen Best Practices zur Ver­
fügung gestellt werden.
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C. Schwerpunkte und  
erste Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Vorintegrationsmaß-
nahmen und Erwerb der deutschen 
Sprache durch die neu zuwandernde 
Bevölkerung, z.B. in Form von E-Learn
ing

Die geplanten Maßnahmen im Bereich 
„Deutsch vor Zuzug“ sowie im Rahmen der 
Integrationsvereinbarung werden zur 
Kenntnis genommen. Es wird angeregt, 
eine entsprechende Evaluierung nach ei­
nem angemessen Zeitraum durchzufüh­
ren, bei der die Effizienz und Zielorientie­
rung überprüft wird. Konzeptionelle Vor­
schläge, wie diese Evaluierung durchzu­
führen ist, werden vom Expertenrat für 
Integration vorgelegt. Empfohlen wird ein 
verstärkter Einsatz von E-Learning, da da­
mit Menschen erreicht werden können, die 
sonst keinen Zugang zu Bildungsinstitu­
tionen besitzen. E-Learning ist mit einem 
Präsenzlernen natürlich nicht vergleichbar. 
Eine Sozialisierungsphase muss während 
des E-Learnings sichergestellt werden. Die 
Lernphasen können in den Arbeitsprozess 
integriert werden. Durch das bedarfsorien­
tierte Lernen und den individualisierten 
Lernprozess können bessere Lernergeb­
nisse erzielt werden. 

Schwerpunkt 2: Erhöhung sprachlicher 
Kompetenzen der bereits länger anwe-
senden zugewanderten Bevölkerung 

Der in Schwerpunkt 1 beschriebene Pro­
zess der sprachlichen Integration kann in 
dieser Form nur von Personen, die aktuell 
noch nicht in Österreich sind, voll durch­
laufen werden. Zuwander/innen, die sich 
bereits länger und legal in Österreich auf­
halten, müssen erfasst und durch gezielte 
Motivationsmaßnahmen in den Prozess 
der sprachlichen Integration eingebunden 
werden. 

Es wird daher geprüft:

	� Eine  Sprachoffensive für die langanwe­
senden Zuwander/innen, um deren Kom­
petenz der deutschen Sprache zu he­
ben.

	� Zusätzlich wird neben der Konzeption 
dieser Bildungsoffensive und einem mo­
tivierenden Branding (z.B. „Rot-Weiß-
Rot Bildungspass“) auch an entspre­
chenden Anreizsystemen gearbeitet.

	� Auch eine Ausweitung der institutionellen 
Ausbildungskapazitäten sowie eine Auf­
wertung der Bildungsmaßnahmen und 
des Bildungsangebotes wären wün­
schenswert.
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Schwerpunkt 3: Evaluierung bzw. Wei-
terentwicklung vorschulischer Bil-
dungsmaßnahmen

Frühförderung ist eine zentrale Maßnahme 
zum Ausgleich von Benachteiligungen und 
zur Hebung des Bildungsniveaus. Daher 
wird die Initiative des verpflichtenden, kos­
tenlosen Kindergartenjahres begrüßt und 
angeregt, die Erfolge im Hinblick auf inte­
grationsrelevante Aspekte nach einem an­
gemessenen Zeitraum zu evaluieren. 
Diese Bewertung soll in weiterer Folge als 
empirischer Ausgangspunkt für eine ziel­
gerichtete und bedarfsorientierte Weiter­
entwicklung der Bildungsinitiativen vor 
Schuleintritt dienen.

Schwerpunkt 4: Weiterentwicklung der 
Pädagog/innenausbildung

Im Hinblick auf kulturell immer heterogener 
werdende Kindergartengruppen und 
Schulklassen ist es notwendig, die Päda­
gog/innenausbildung inhaltlich und damit 
auch zielgruppenorientiert weiterzuent­
wickeln. Um zukünftige Pädagog/innen 
bestmöglich auf die sich aus kulturellen 
und sprachlichen Unterschiedlichkeiten er­
gebende Bedürfnisvielfalt der Kinder und 
Jugendlichen vorzubereiten, sind die Ver­
mittlung interkultureller Kompetenz und die 
Sensibilisierung in Bezug auf adäquate 
Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend­
liche von zentraler Bedeutung.

Schwerpunkt 5: Ausbau von Förder-
maßnahmen im pädagogischen Bereich

Insbesondere vor dem Hintergrund wach­
sender kultureller Vielfalt in Kindergärten 
und Schulen ist es notwendig, adäquate 
Fördermöglichkeiten zu schaffen, die auf 
die tatsächliche Bedürfnisvielfalt der Kin­
der und Jugendlichen eingehen. Ziele ge­
eigneter Fördermaßnahmen sollen dabei 
vor allem die Mehrsprachigkeit und inter­
kulturelles Lernen sein, die jedenfalls im 
gesamten Bildungssystem umfassend zu 
berücksichtigen sind.

Schwerpunkt 6: Schulbesuchspflicht 
statt Bildungspflicht

Es soll die Forderung nach einer 9-jähri­
gen Schulbesuchspflicht anstatt der bishe­
rigen Bildungspflicht geprüft werden, um 
den Anteil der Schüler/innen zu senken, 
die ihre Ausbildung vor Beendigung des 9. 
Schuljahres abbrechen (bisher: 15% der 
Zuwander/innen; 5% der Österreicher/in­
nen).
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Univ.-Prof. Dr. Gudrun Biffl und  
Dr. Thomas Oliva

A. Herausforderungen

Migrant/innen leisten einen wichtigen Bei­
trag zum Wirtschaftswachstum in Öster­
reich. Sie können aber nicht immer ihre 
Potenziale voll entfalten und alle ihre Qua­
lifikationen und Fähigkeiten auf dem Ar­
beitsmarkt einbringen. Das liegt daran, 
dass Österreich noch nicht die institutio­
nellen Rahmenbedingungen und Unter­
stützungsstrukturen geschaffen hat, die für 
eine von Zuwanderung geprägte Gesell­
schaft notwendig sind. Das beginnt beim 
Schulsystem, das nicht in der Lage ist, den 
sozialen Hintergrund der Schülerschaft zu 
überwinden und allen Kindern und Ju­
gendlichen gleiche Bildungschancen zu 
eröffnen. Auch der Arbeitsmarkt kann nur 
ansatzweise mit Unterstützung der Be­
triebe und des Arbeitsmarktservice die Ver­
säumnisse des Bildungssektors wettma­
chen, indem er Nachqualifizierungen an­
bietet.

Es gilt aber auch sicherzustellen, dass 
Qualifikationen, die im Ausland erworben 
wurden, rasch transparent gemacht und 
anerkannt werden. Damit werden Anpas­
sungskosten für die Individuen ebenso wie 
für Betriebe möglichst gering gehalten und 
die ausbildungsadäquate Beschäftigung 
beschleunigt bzw. erleichtert. 

Die Beschäftigungs- und Einkommens­
chancen der zugewanderten Bevölkerung 
der ersten und zweiten Generation sind 
nicht immer günstig, insbesondere wenn 
es sich um sozial benachteiligte Personen 
mit geringem Bildungsgrad und schlechten 
Deutschkenntnissen handelt. Auf die Be­
deutung von Sprache und Bildung wurde 
im Handlungsfeld 1 bereits hingewiesen 
und auch auf die notwendigen Maßnah­
men, um diese Defizite auszugleichen.

Viele Migrant/innen greifen zur Selbsthilfe 
und machen sich selbstständig. Sie ver­
bessern damit die Nahversorgung und be­
reichern die Angebotspalette von Gütern 
und Dienstleistungen. Der Mangel an aus­
reichenden Beratungs- und Finanzierungs­
möglichkeiten setzt ihrem Aktionsradius 
aber häufig enge Grenzen.

Die Knappheit an Kinderbetreuungsplät­
zen und das geringe Angebot an Ganz­
tagsschulen erschweren die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Das erklärt die zum 
Teil sehr geringe Erwerbseinbindung von 
jungen Müttern mit Migrationshintergrund. 
Eine lange Unterbrechungsphase er­
schwert aber den späteren Wiedereintritt 
ins Erwerbsleben, insbesondere wenn 
man in die sozialen Netzwerke der Mehr­
heitsgesellschaft, die bei der Suche nach 
Arbeit behilflich sind, nicht voll eingebun­
den ist. Das kann zur Isolation vor allem 
von Frauen mit Migrationshintergrund und 
zur Verarmung von Migrantenfamilien bei­
tragen. 

Handlungsfeld 
„Arbeit und Beruf“
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B. Handlungs
notwendigkeiten

Vor dem Hintergrund der kontinuierlichen 
Zuwanderung gilt der Validierung der im 
Ausland erworbenen Qualifikationen be­
sonderes Augenmerk. Sie gewährleistet 
langfristig adäquate Beschäftigungschan­
cen für Personen, die die formale Bildung 
im Ausland abgeschlossen haben. Ergänzt 
werden muss ein derartiges System um 
die Anerkennung von Kenntnissen und 
Kompetenzen, die informell erworben wur­
den. Die Etablierung eines Systems, das 
die Qualifikationen und Kompetenzen der 
Erwerbspersonen erfasst und gegebenen­
falls Nachqualifizierungsmaßnahmen ein­
leitet, wäre nicht nur für die Zuwander/in­
nen eine wichtige Brücke ins Erwerbsle­
ben, sondern auch für Einheimische, die 
im wirtschaftlichen Strukturwandel ihre 
Qualifikationen laufend an neue Erforder­
nisse anpassen müssen. Darüber hinaus 
gilt es, die Selbstständigkeit zu fördern und 
die geringe Erwerbsbeteiligung von zuge­
wanderten Frauen zu heben.

C. Schwerpunkte und  
erste Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Anerkennung von aus-
ländischen Qualifikationen, im Bedarfs-
fall modulare Nachqualifizierung

Dieser Schwerpunkt verfolgt das Ziel einer 
Erleichterung des Berufseintritts von neu 
zugewanderten Migrant/innen, der Anhe­
bung der Beschäftigungschancen von bil­
dungsfernen Personen mit Migrationshin­
tergrund sowie einer Anhebung der Er­
werbsintegration und Senkung der offenen 
und versteckten Arbeitslosigkeit.

Infolge des technologischen Wandels und 
der regionalen Spezialisierung der Produk­
tion von Gütern und Dienstleistungen ver­
ringern sich die Arbeitsmöglichkeiten von 
bildungsfernen Personengruppen. Damit 
sie Beschäftigungschancen wahrnehmen 
können, brauchen sie Basisqualifikationen 
und IKT-Grundkenntnisse, in weiterer 
Folge den Hauptschulabschluss als Basis 
für eine berufliche Höherqualifizierung. Die 
Länder-Bund-AG Initiative Erwachsenen­
bildung im BMUKK hat ein Programmpla­
nungsdokument erarbeitet, das die Ko­
finanzierung der Aus- und Weiterbildung 
nach einem bundesweit einheitlichen 
Schema zum Ziel hat. Diese Bildungsmaß­
nahme soll als Ergänzung zur Organisa­
tion und Finanzierung der Aus- und Wei­
terbildung von Arbeitslosen durch das 
AMS verstanden werden. 
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Schwerpunkt 2: Förderung der selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit von Perso-
nen mit Migrationshintergrund

Dieser Schwerpunkt verfolgt das Ziel, die 
Erwerbsintegration und die selbstbe­
stimmte Beschäftigung anzuheben. Von 
den 537.000 erwerbstätigen Personen mit 
Migrationshintergrund in der Volkszählung 
2001 waren 37.100 oder 7 Prozent Selbst­
ständige im nichtlandwirtschaftlichen Be­
reich. Das ist ein ebenso hoher Anteil wie 
unter den Einheimischen. Es sind aber vor 
allem Eingebürgerte, die selbstständig 
werden. Das ist großteils die Folge der 
Gesetzeslage, die es Drittstaatsangehöri­
gen nur unter gewissen Auflagen erlaubt, 
in Österreich selbstständig zu werden. Es 
gilt Rahmenbedingungen zu schaffen (Ge­
werberecht), die es Drittstaatsangehörigen 
ermöglichen, ihre unternehmerischen Ta­
lente leichter einzubringen. Weiters wäre 
an verstärkte Unterstützung im Bereich der 
Planung und Start-up Finanzierung zu 
denken, ebenso an die Förderung des eth­
nischen Unternehmertums über spezielle 
Unterstützung von Migrant/innen seitens 
der WKO. Weiters wäre eine Offensive zur 
Förderung (PPP –  PublicPrivatePartner­
ship-Finanzierung) der Weiterbildung von 
Jugendlichen (mit und ohne Migrationshin­
tergrund) ratsam (Berufsreifeprüfung, 
Meisterausbildung, z.T. modulare Nach­
schulung), die die qualifikatorischen Vor­
aussetzungen für das Unternehmertum 
schaffen.

Schwerpunkt 3: Förderung der Berufs-
tätigkeit von Frauen mit Migrationshin-
tergrund

Junge Frauen mit Migrationshintergrund 
ziehen sich häufig für die Zeit der Kinder­
erziehung aus dem Erwerbsleben zurück 
oder treten erst gar nicht ins Erwerbsleben 
ein, wenn sie mit Kindern nach Österreich 
zuwandern (Familienzusammenführung). 
Diese Situation erschwert die Integration 
in die Gesellschaft und eine oft erwünschte 
spätere Erwerbstätigkeit. Daher gilt es so 
früh wie möglich, die Kombination von Be­
ruf bzw. Aus- und Weiterbildung und Fa­
milie zu erleichtern, auch über speziell an­
gepasste Betreuungsangebote. Hierzu 
zählen Maßnahmen wie beispielsweise 
Hausbesuchsprogramme für Eltern mit 
Vorschulkindern, ebenso wie spezielle 
Mentoring- und Sprachförderprogramme. 
Weiters bedarf es der Aus- und Weiterbil­
dung von Frauen insbesondere in Mangel­
berufen wie den Gesundheitsberufen.
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Handlungsfeld 
„Rechtsstaat und Werte“

Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher

A. Herausforderungen

Der Rechtsstaat steht allen Rechtsschutz 
suchenden Menschen zur Verfügung, die 
Rechtsordnung ist aber von allen Men­
schen auch einzuhalten. Bei Eingriffen in 
verfassungsrechtlich geschützte Garantien 
(Menschenrechte) kommt dem Einzelnen 
gegenüber dem Staat nicht nur ein unbe­
dingter rechtlich durchsetzbarer Schutz zu, 
der Staat muss auch Schutzpflichten wahr­
nehmen, die ein gedeihliches Zusammen­
leben gewährleisten und in dem die von 
der Rechtsordnung verkörperten Werte 
beachtet werden. Kulturell geprägte Ver­
haltensweisen können dabei nur soweit 
Berücksichtigung finden, als dies die 
Rechtsordnung im Bereich der gewährleis­
teten Freiheitsrechte einerseits und in 
Form von konkreten rechtlichen Anordnun­
gen andererseits zulässt. 

In den Blick zu nehmen sind in diesem 
Zusammenhang beispielsweise beson­
ders:

	� gezieltes Fernhalten von Familienmitglie­
dern von der gesellschaftlichen Teilhabe,

	� Gewalt in der Familie,

	� Unterdrückung von Menschen im Fami­
lienverband,

	� „Zwangsehen“ oder geschlechtsspezifi­
sche Verstümmelung.

Dies gilt auch für die unterschiedlichen 
Formen von Rassismus, Extremismus, 
Verhetzung und Diskriminierung von Men­
schen mit Migrationshintergrund, die ge­
gen den Rechtsstaat und seine Werte ge­
richtet sind und daher entsprechend kon­
sequent bekämpft werden müssen.

Die Vermittlung der verfassungsrechtlich 
garantierten Grundwerte der österreichi­
schen Rechtsordnung und ihrer Funda­
mente ist vor allem bei Jugendlichen – un­
geachtet ihrer Herkunft – oft unzureichend. 
Personen, die mangelnde Akzeptanz der 
österreichischen Rechtsordnung demons­
trieren, sind potenziell eher gefährdet, Ziel­
gruppe der organisierten Kriminalität zu 
werden oder zur Rekrutierung und zum 
Aufbau von Netzwerken herangezogen zu 
werden, die staats- und demokratiegefähr­
dende Ziele verfolgen.

B. Handlungs
notwendigkeiten

Das Handlungsfeld „Rechtsstaat und 
Werte“ ist ein weites Feld, das nur schritt­
weise aufgearbeitet werden kann. Zu­
nächst gilt es Schwerpunkte zu definieren, 
Problemfelder, ihre Wurzeln und Ursachen 
zu identifizieren und daran anknüpfend 
Lösungsinstrumente bzw. Maßnahmen 
und Strategien zu erarbeiten. Ganz allge­
mein geht es auch um die Fragen, die alle 
Themen überwölben und die dabei immer 
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mit zu bedenken sind: Wie wird mit kultu­
rellen Verhaltensweisen umgegangen, die 
einander widersprechen und auf der 
Ebene der Rechtsordnung nicht gelöst 
worden sind bzw. auch nicht lösbar sind. 
Die Verhaltensweisen der Mehrheit begeg­
nen in der Regel in diesem Zusammen­
hang keinen großen Akzeptanzproblemen. 
Verhaltensweisen von Minderheiten hinge­
gen stoßen sehr oft auf wenig Toleranz bis 
hin zur Ablehnung. Mit den Instrumenten 
der Rechtsordnung sind solche Diskrepan­
zen nicht immer zu greifen. Freilich führen 
aber auf der anderen Seite Nichtbeach­
tung und Ignoranz solch ablehnender Hal­
tungen in der Mehrheit der Bevölkerung zu 
einer schleichenden Abnahme der Akzep­
tanz der Rechtsordnung, die solches zu­
lässt. Aktuelle Beispiele zeigen sich in der 
Schweiz, in der mit den Mitteln der direkten 
Demokratie in den Fragen des Minarett­
baus und der Ausschaffungsinitiative sol­
che Akzeptanzverluste der Rechtsordnung 
sichtbar geworden sind und sogar zur Än­
derung der Rechtsordnung führen müs­
sen. Es stellt sich die Frage, wie solche 
Spannungsverhältnisse aufgelöst und sol­
che Akzeptanzverluste vermieden werden 
können. Dabei gilt es, Überlegungen an­
zustellen, wie unsere Rechtsordnung und 
die ihr zugrunde liegenden Werte vorbeu­
genden und vor allem aktiven Schutz er­
fahren können. Dass die Bildung eine we­
sentliche Rolle spielt, liegt auf der Hand. 
Ohne sie wird in diesen Feldern wenig zu 
bewegen sein. Ebenso liegt aber auf der 
Hand, dass mit der Bildung allein nicht das 

Auslangen gefunden werden kann, son­
dern dass ein Bündel an begleitenden 
Maßnahmen und Strategien zu entwickeln 
ist, die solchen Tendenzen entgegensteu­
ern helfen. 

C. Schwerpunkte und  
erste Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Integration und „Grund-
rechtsinversion“

Dieser Themenschwerpunkt soll zunächst 
Problemfelder identifizieren, in denen un­
sere Verfassungsordnung bzw. Rechtsord­
nung Verhaltensweisen schützt, die den 
von unserer Rechtsordnung verkörperten 
Werten zuwiderlaufen. Dies sei an einem 
Beispiel verdeutlicht: Unter dem „Deck­
mantel“ der verfassungsgesetzlich ge­
schützten Privatsphäre werden Maßnah­
men des Staates zur Förderung der Bil­
dung junger Menschen (insbesondere 
Frauen) außerhalb des Pflichtschulbe­
reichs unterlaufen, indem die jungen Men­
schen zu einem Rollenverhalten gedrängt 
werden, das ihnen nach den mitgebrach­
ten kulturellen Traditionen zukommt. Der 
Staat kann auf Grund des verfassungs­
rechtlichen Schutzes der Privatsphäre nur 
erschwert zugreifen, solange die Akteure 
sich auf diesen Schutz berufen und vor 
allem solange die jungen Menschen, die 
staatliche Bildungsangebote annehmen 
wollen, aus den familiären Zwängen aber 
nicht ausbrechen können.
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In einem ersten Schritt geht es darum, sol­
che Problemfelder zu identifizieren. Der 
zweite Schritt soll darin bestehen zu über­
prüfen, ob sich die Rechtsordnung in sol­
chen Konstellationen wirklich selbst im 
Wege steht. Anders ausgedrückt: ob sie 
nicht auch in solchen Konstellationen 
schon mit dem vorhandenen rechtlichen 
Instrumentarien Schutzmechanismen bie­
ten kann, die dem einfachen Gesetzgeber 
und der Vollziehung Reaktionsmöglichkei­
ten erlauben, die nicht ab ovo verfassungs­
widrig sind. In spezifischen und gravieren­
den Problemfeldern kann es dabei als ul-
tima ratio auch notwendig sein, Verfas­
sungsänderungen vorzuschlagen.

In einem weiteren Schritt ist dann zu prü­
fen, welche Alternativen auf nichtrechtli­
cher Ebene angedacht werden können 
bzw. solche auch zu erarbeiten, die den 
geschilderten Problemlagen entgegenzu­
wirken in der Lage sind. 

Schwerpunkt 2: Integration und Reli
gionsfreiheit 

Ein wesentlicher Faktor in der Integrations­
diskussion ist die Frage religiöser Praxis. 
Herauszuarbeiten ist, welche integrations­
hemmenden Wirkungen tatsächlich von 
einzelnen Richtungen gesetzlich aner­
kannter Kirchen und Religionsgesellschaf­
ten, aber auch von Teilen von Bekenntnis­
gemeinschaften ausgehen. Es ist zu fra­
gen, wie weit derartige Handlungen durch 
das Grundrecht auf Religionsfreiheit des 

einzelnen einerseits und durch den Schutz 
des Art. 15 StGG für gesetzlich anerkannte 
Kirchen und Religionsgesellschaften an­
dererseits gedeckt sind und wo die Gren­
zen des verfassungsrechtlichen Schutzes 
liegen. 

Daneben muss herausgearbeitet werden, 
welche Handhabe die Rechtsordnung vor 
dem Hintergrund der verfassungsrechtli­
chen Garantien bietet, um radikal-politi­
sche und mit den Wertungen unserer Bun­
desverfassung in Widerspruch stehende 
Religionsausübung zu unterbinden. 

Bei den gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften ist zu über­
prüfen, inwieweit die vom Staat gewährten 
Privilegien dafür eingesetzt werden kön­
nen, integrationsunterstützende Maßnah­
men zu setzen und im Gegenzug unter 
dem „Deckmantel“ der Religion gesetzte 
Verhaltensweisen, die mit den Werten der 
Bundesverfassung nicht im Einklang ste­
hen, zu unterbinden oder zu erschweren.

Schwerpunkt 3: Bekämpfung Rassis-
mus und Extremismus

Zunächst muss erhoben werden, unter 
welchen spezifischen Strukturmerkmalen 
und Formen Extremismus und Rassismus 
im Kontext des Handlungsfeldes, also ins­
besondere im Zusammenhang mit Inte­
grationsfragen, zu Tage tritt. In einem wei­
teren Schritt ist die Frage aufzuwerfen, 
welche rechtlichen Instrumente vorstellbar 
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sind, diese Phänomene und vor allem 
auch ihre spezifischen Strukturmerkmale 
zu bekämpfen.  Schließlich ist zu evaluie­
ren, was im außerrechtlichen Bereich an 
Instrumenten angedacht werden kann, um 
diesen Problembereichen entgegenwirken 
zu können.

Schwerpunkt 4: Familie und Privates

Im Rahmen dieses Schwerpunktes, der in 
seiner Fülle sowohl inhaltlich als auch ter­
minologisch nicht abschließend eingefan­
gen werden kann und der auch zum Teil 
schon ein wenig quer zu den schon bisher 
angeführten Schwerpunkten liegt, werden 
insbesondere folgende Thematiken einer 
eingehender Prüfung und Problemidentifi­
zierung zugeführt werden sowie Gegen­
stand konkreter Maßnahmenvorschläge 
sein:

	� Familie (Berücksichtigung anderer 
Rechtsordnungen – Scharia) 

	� Zwangsehe 

	� Familiennachzug 

	� Häusliche Gewalt 

	� Ehrenkodizes 

	� Integration von Familien 

	� Entstehen von Parallelordnungen (väter­
liches Anordnungsrecht bzw. Anord­
nungsrechte und „Rechtsvollzug“ in real­
existierenden Parallelwelten in Bezug 
auf die österreichische Rechtsordnung) 

	� Körperliche Integrität 

	� Bestattungsregelungen

Schwerpunkt 5: Staatsbürgerschaft

In einem weiteren Schwerpunkt soll ge­
prüft werden, ob und in welcher Weise das 
Instrument der Staatsbürgerschaft zur In­
tegrationsförderung eingesetzt werden 
kann. Dabei sind unter dem Blickwinkel 
der Integrationsförderung die bestehenden 
Erwerbs- und Verlusttatbestände zu prüfen 
und Überlegungen anzustellen, ob durch 
Änderungen der derzeitigen Bedingungen 
für den Erwerb der Staatsbürgerschaft die 
angestrebten Integrationsziele gefördert 
werden können. Zu bedenken und abzu­
wägen sind dabei aber auch die Auswir­
kungen auf eine verstärkte Migrationssteu­
erung aus Drittstaaten, denn Einbürgerun­
gen haben immer auch die Möglichkeit 
eines weiteren quotenfreien Familiennach­
zugs zur Folge.
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Prof. Dr. Rainer Münz

A. Herausforderungen

Die in zahlreichen Fällen körperlich an­
strengende Tätigkeit von Migrant/innen 
bedingt einen vergleichsweise schlechten 
Gesundheitszustand von Migrant/innen 
höheren Alters. Fehlende Deutschkennt­
nisse, mangelnde Kenntnisse über das 
Funktionieren des Gesundheitssystems 
und erlebte Diskriminierung sind weitere 
negative Einflussfaktoren. Im Besonderen 
sind folgende Herausforderungen zu be­
wältigen: 

	� Menschen mit Migrationshintergrund be­
urteilen ihren Gesundheitszustand 
schlechter als andere Bevölkerungsgrup­
pen und nutzen seltener das Angebot an 
Vorsorgeuntersuchungen. Sie haben sel­
tener einen aufrechten Impfschutz als die 
Mehrheitsbevölkerung und chronische 
Krankheiten treten ebenfalls häufiger auf. 

	� Menschen mit Migrationshintergrund 
sind über das Funktionieren des Ge­
sundheitssystems („health literacy“) we­
niger gut informiert als die Mehrheitsbe­
völkerung. Aufgrund von Sprachproble­
men und kulturellen Differenzen entste­
hen höhere Behandlungskosten.

	� Die Gruppe der „Gastarbeiter/innen“, die 
insbesondere in den 1960er und 1970er 
Jahren nach Österreich eingewandert 

ist, befindet sich zunehmend im Über­
gang vom Arbeitsleben in die Pension. 
Der generell wachsende Begleitungs-, 
Betreuungs- und Pflegebedarf älterer 
Menschen wird aufgrund der demografi­
schen Entwicklung auch bei Migrant/in­
nen in den nächsten Jahren deutlich zu­
nehmen.

Zwischen Gesundheit und sozialer Situa­
tion besteht ein enger Zusammenhang. 
Dabei sind die niedrigen Einkommen der 
Personen mit Migrationshintergrund zu 
thematisieren. Diese leben trotz Erwerbs­
tätigkeit überdurchschnittlich oft unter der 
Armutsschwelle. Die Armutsgefährdung 
von Zugewanderten ist höher als jene von 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft.

B. Handlungs
notwendigkeiten

	� Interkulturelle Kompetenz soll im Ge­
sundheits- und Sozialbereich sowie im 
Spitalsmanagement laufend und be­
darfsorientiert gefördert werden (kultur­
sensible Pflege und Altenhilfe, Ausbil­
dungsmodule, Leitbild von Krankenan­
stalten, Migrant/innen in Gesundheitsbe­
rufen). Pflegeeinrichtungen sollen auf 
den wachsenden Anteil von pflegebe­
dürftigen Menschen mit Migrationshin­
tergrund vorbereitet werden.

	� Das Wissen der Migrant/innen über das 
Gesundheitssystem ist im Sinne einer 

Handlungsfeld 
„Gesundheit und Soziales“
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umfassenden „health literacy“ zu verbes­
sern. Dies ist auch für das verstärkte 
Aufsuchen von niedergelassenen Ärzten 
erforderlich, da Migrant/innen verstärkt 
Spitalsambulanzen in Anspruch nehmen. 
Maßnahmen zur Gesundheitsprävention 
für Migrant/innen sollen entwickelt bzw. 
verstärkt werden (auch betriebliche Ge­
sundheitsvorsorge).

	� Ebenso ist das Wissen über die spezifi­
sche Situation von Menschen mit Migra­
tionshintergrund innerhalb des Gesund­
heitssystems und des Pflegewesens 
(„migrant literacy“) im Sinne einer umfas­
senden Gesundheitsversorgung der ge­
samten Bevölkerung zu verbessern, ins­
besondere in den Bereichen psychoso­
ziale Beratung, Sexualaufklärung, Kin­
der- und Frauengesundheit sowie Fami­
lienplanung. Zu prüfen ist, ob dazu ge­
gebenenfalls auch zusätzliche Bera­
tungsangebote in den Sprachen der 
wichtigsten Herkunftsländer gehören.

	� Die Grundlage der Gesundheitsversor­
gung ist die sichere Feststellung der 
Identität von Personen, die Gesundheits­
dienstleistungen in Anspruch nehmen. 
Damit stellt sich die Frage nach der Ver­
sorgung von Personen, die über keinen 
Aufenthaltstitel verfügen. Selbst wenn 
man illegal aufhältigen Personen  – jen­
seits der notfallmedizinischen Versor­
gung – keinen weiteren Anspruch auf die 
Leistungen des Gesundheitssystems zu­
billigt, gibt es unter Gesichtspunkten von 

Epidemiologie und Volksgesundheit ein 
Interesse an Monitoring und der medizi­
nischen Betreuung der gesamten in Ös­
terreich tatsächlich anwesenden Bevöl­
kerung. 

	� Die soziale Situation von Migrant/innen 
soll insbesondere durch berufliche Ori­
entierungsangebote, die Schaffung von 
Möglichkeiten für das Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses oder die Einrich­
tung spezieller Fachkurse für Arbeits­
marktbereiche mit höheren Qualifikati­
onsanforderungen verbessert werden, 
aber auch durch eine Verbesserung der 
Portabilität von erworbenen Ansprüchen 
an die sozialen Sicherungssysteme.

	� Berücksichtigung von zuwandernden 
EU-Bürger/innen und von eingebürger­
ten Personen mit Migrationshintergrund 
als Zielgruppe und der dramatische 
Rückgang der Einbürgerungen im ver­
gangenen Jahrzehnt.

C. Schwerpunkte und  
erste Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Erhöhung der „health 
literacy“ von Migrant/innen und deren 
Kindern

Erhöhung der „health literacy“ von Migrant/
innen und deren Kindern durch Diskussion 
und Konzeptualisierung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Gesundheitsversor­



Arbeitsprogramm

- 17 -

gung von Personen mit Migrationshinter­
grund, insbesondere Personen mit gerin­
gen Deutschkenntnissen bzw. aus Län­
dern mit stark unterschiedlichen Gesund­
heitssystemen.

	� Bessere Information und Erhöhung des 
Problembewusstseins innerhalb der Ziel­
gruppe im Hinblick auf Gesundheitsbe­
wusstsein, Vorsorge und eine zielgerich­
tetere Inanspruchnahme des Gesund­
heitssystems;

	� Versuch einer Verlagerung von der intra­
muralen zur extramuralen Versorgung;

	� Diskussion gezielter niederschwelliger 
Angebote für ausgewählte Zielgruppen;

	� Diskussion von Maßnahmen zur Versor­
gung von Personen ohne regulären Auf­
enthaltstitel.

Schwerpunkt 2: Erhöhung der „migrant 
literacy“ des Gesundheitssystems und 
des Pflegewesens

Erhöhung der „migrant literacy“ des Ge­
sundheitssystems und des Pflegewesens 
durch Diskussion und Konzeptualisierung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung von Personen mit 
Migrationshintergrund, vor allem beim Ma­
nagement bzw. bei Beschäftigten im Ge­
sundheitswesen, niedergelassenen Ärzt/
innen, Pflegeeinrichtungen. 

	� Gezielte Maßnahmen innerhalb des Ge­
sundheitssystems und Pflegewesens 
(z.B. Zuteilungsfunktion der Allgemein­
praktiker/innen, Förderung von Sprach­
kenntnissen);

	� Sensibilisierung für spezifische Themen, 
Probleme und Zugangsschwellen von 
Personen mit Migrationshintergrund;

	� Gezielterer Einsatz der Humanressour­
cen von bereits im österreichischen Ge­
sundheitswesen beschäftigten Personen 
mit Migrationshintergrund;

	� Erhöhung des Anteils dieser Personen 
insbesondere unter den Ärzt/innen. 

Schwerpunkt 3: Frauen mit Migrations-
hintergrund

Gezielte Verbesserungen von Informa­
tions- und Beratungsangeboten, insbeson­
dere in den Bereichen psychosoziale Be­
ratung, Sexualaufklärung, Kinder- und 
Frauengesundheit sowie Familienplanung; 
insbesondere für Frauen aus stärker pat­
riarchalisch geprägten Kulturkreisen. 

	� Gezielte Maßnahmen innerhalb des Ge­
sundheitssystems und der Gesundheits­
beratung (z.B. Zuteilungsfunktion der 
Allgemeinpraktiker/innen, Förderung von 
Sprachkenntnissen);



Arbeitsprogramm

- 18 -

	� Sensibilisierung für spezifische Themen, 
Probleme und Zugangsschwellen von 
Personen mit Migrationshintergrund;

	� Erhöhung des Anteils von Frauen mit 
Migrationshintergrund in Institutionen, 
die Beratung anbieten. 

Schwerpunkt 4: Höhere Portabilität von 
erworbenen Ansprüchen

Höhere Portabilität von erworbenen An­
sprüchen an die sozialen Sicherungssys­
teme durch Schließung bestehender Lü­
cken; Verbesserungen in den Bereichen 
von Krankenversicherung und Abgeltung 
von Pflegeleistungen. Betroffen sind alle 
Personen, die in mehr als einem Land An­
sprüche an die jeweiligen sozialen Siche­
rungssysteme erwerben. 

	� Gezielte Unterstützung von laufenden 
und zukünftigen Initiativen zur Portabili­
tät auf europäischer Ebene;

	� Bilaterale Diskussionen mit wichtigsten 
Herkunfts- und Zielländern von Perso­
nen, die nach Österreich kommen bzw. 
von hier auswandern;

	� Diskussion über mögliche Verbesserun­
gen im Rahmen nationaler Regelungen.

Schwerpunkt 5:  Erhöhung der subjek-
tiven Attraktivität der Staatsbürger-
schaft für Anspruchsberechtigte

Der Erhalt der österreichischen Staatsbür­
gerschaft ist das zweiseitig deklarierte Be­
kenntnis zu Österreich, seiner Rechtsord­
nung und den darin enthaltenen Grund­
werten. Mit diesem Bekenntnis sind folg­
lich beiderseitige Rechte, aber auch Pflich­
ten verbunden. Der Staatsbürgerschaft 
kann im Rahmen der sozialen, strukturel­
len und identifikatorischen Dimension von 
Integrationsprozessen eine wesentliche 
Bedeutung zukommen.

Der Erhalt der österreichischen Staatsbür­
gerschaft stellt – so die derzeitige Sicht­
weise – den Endpunkt eines umfassenden 
Integrationsprozesses dar. Dazu gilt es, 
eine proaktive Bewusstseinsbildung und 
Sensibilisierung für deren Bedeutung zu 
erreichen. Unabhängig von einer rechtli­
chen Prüfung des Staatsbürgerschaftsge­
setzes, könnte diese Bedeutung insbeson­
dere über eine Imageoffensive hervorge­
hoben werden.

 Zielgruppe dieses Schwerpunkts sind Per­
sonen mit ausländischer Staatsbürger­
schaft, die die Formalkriterien für den Er­
halt der österreichischen Staatsbürger­
schaft erfüllen (insbesondere Personen 
ohne EU-Bürgerschaft sowie im Inland ge­
borene Personen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft).
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Dr. Hans Winkler

A. Herausforderungen

Der interkulturelle Dialog spielt in allen 
Handlungsfeldern der Integrationspolitik 
eine wichtige Rolle. Integration erfordert 
einen offenen gesellschaftlichen Dialog 
über kulturelle Gemeinsamkeiten, Unter­
schiede und Besonderheiten. Daher hat 
der interkulturelle Dialog im Sinne einer 
Verbesserung des wechselseitigen Ver­
ständnisses und des gegenseitigen Res­
pekts alle Zielgruppen und Themen zu er­
fassen. Dafür braucht es entsprechende 
Schnittstellen und Plattformen.

In der Praxis sind interkulturelle Kontakte 
und Begegnungen vor allem bei Men­
schen, die keinen bürgergesellschaftlichen 
Organisationen, insbesondere Vereinen, 
angehören, am schwächsten ausgeprägt. 
Insgesamt fehlt ein breiter, medial unter­
stützter gesellschaftlicher Verständigungs­
prozess über gemeinsame Werte und 
Ziele, der auch die Grenzen kultureller Ent­
faltung zum Gegenstand hat. Der Bedarf 
an Dialog über kulturelle Themen – wie 
das Verhältnis von Staat und Religion, die 
Bedeutung der Religion im Alltag, die Si­
tuation von Frauen, Sprachkompetenz, 
Bildung oder die Identifikation mit Öster­
reich – ist groß. Religion kann bei der per­
sönlichen Identitätsbildung eine maßgeb­
liche Rolle einnehmen. Der in ethnischen 
„communities“ wahrgenommene Druck, 

sich in religiösen Fragen zu extrovertieren, 
wird im Sinne einer Selbstethnisierung als 
problematisch angesehen.

B. Handlungs
notwendigkeiten

Insbesondere vor dem Hintergrund des 
Fehlens eines umfassenden, medial be­
gleiteten Verständigungsprozesses neh­
men die Medien einen Schlüsselbereich 
im Integrationsprozess ein. Auch wenn die 
Medien im Nationalen Aktionsplan für In­
tegration (NAP) kein eigenes Handlungs­
feld darstellen, dürfen sie im Rahmen der 
Umsetzung des NAP nicht außer Acht ge­
lassen werden. So liegt es nahe, die Rolle 
der Medien im Bereich der Integration im 
Handlungsfeld „Interkultureller Dialog“ zu 
thematisieren, zumal die Medien ein we­
sentlicher Ort des interkulturellen Austau­
sches und der gesellschaftlichen Bewusst­
seinsbildung sind. Bei der Ausformulierung 
der Maßnahmen müssen dabei zwei Ziel­
gruppen unterschieden werden: Einerseits 
deutschsprachige Medien der Mehrheits­
gesellschaft und andererseits die zahlrei­
chen Medien, die in der jeweiligen Sprache 
von ethnischen oder religiösen Gruppen 
erscheinen.

Jedoch wäre es eine unzulässige Engfüh­
rung des Themas, wenn ausschließlich die 
Medien als Instrument der gesamtgesell­
schaftlichen Bewusstseinsbildung, der 
Darstellung von Perspektiven und Chan­

Handlungsfeld 
„Interkultureller Dialog“
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cen sowie des offenen interkulturellen Di­
alogs als Schwerpunkt der integrationspo­
litischen Bemühungen in diesem Hand­
lungsfeld definiert werden würden. Viel­
mehr bedarf es nachhaltiger, strukturierter 
Bemühungen, die einerseits Verantwor­
tungsträger/innen und Meinungsbildner/
innen sensibilisieren und eine gesamtge­
sellschaftliche Bewusstseinsbildung för­
dern. Andererseits ist es notwendig, der 
zugewanderten Bevölkerung Perspektiven 
zu bieten sowie Entwicklungsmöglichkei­
ten und Chancen aufzuzeigen. Ebenso 
bedarf es vermehrter Anstrengungen, in 
einen direkten, strukturierten interreligiö­
sen und interkulturellen Dialog mit der 
Bevölkerung muslimischen Glaubens zu 
treten.

C. Schwerpunkte und  
erste Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Direkter Dialogprozess 
mit Menschen muslimischen Glaubens 
– Islam.Menschen.Dialog

Vor dem Hintergrund demographischer 
Gegebenheiten (Islam als zweitgrößte 
Glaubensgemeinschaft in Österreich) so­
wie des teilweise ambivalenten Verhältnis­
ses zwischen der Mehrheitsbevölkerung 
und Muslimen (wie beispielsweise durch 
die im April 2010 erschienene IMAS-Studie 
belegt) ist es notwendig, in einen direkten, 
strukturierten Dialog mit Vertreter/innen 
des Islam und der Muslime zu treten, um 

relevante Themen, Herausforderungen 
und Chancen direkt zu erörtern und Lö­
sungsvorschläge zu erarbeiten sowie 
gleichzeitig gegenseitigen Respekt und 
Verständnis zu fördern. Dabei sollen Ex­
pertengespräche, Treffen mit Vertreter/in­
nen der Muslime in Österreich sowie Ge­
spräche mit Menschen muslimischen und 
nicht-muslimischen Glaubens die drei 
Grundpfeiler dieses Dialogprozesses dar­
stellen.

Schwerpunkt 2: Einsatz erfolgreicher 
Menschen mit Migrationshintergrund 
als „Role Models“

Im Rahmen dieses Projekts sollen erfolg­
reiche, teilweise auch prominente Men­
schen mit Migrationshintergrund als Vor­
bilder für Schüler mit Migrationshinter­
grund fungieren und anhand ihrer eigenen 
Lebensgeschichte aufzeigen, was man in 
Österreich schaffen kann. Gleichsam sol­
len diese „Role-Models“ Schülern ohne 
Migrationshintergrund die Möglichkeit bie­
ten, sich mit anderen Kulturen und Le­
bensweisen auseinanderzusetzen und 
mögliche Vorurteile abzubauen. Diese Per­
sönlichkeiten sollten in Schulen, bei Ju­
gendveranstaltungen, Diskussionen und 
auch eigenen Events auftreten. Sie könn­
ten auch als Interview- und Gesprächs­
partner/innen für Medien fungieren. Ziel ist 
es, einen ständigen Pool von Interessent/
innen zu bilden, die je nach Verfügbarkeit  
und Anlass eingesetzt werden können. 
Dieser Schwerpunkt könnte beispielsweise 
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im Rahmen bereits bestehender Struktu­
ren, die bedarfsorientiert erweitert werden 
können, verwirklicht werden.

Schwerpunkt 3: Förderung des Interes-
ses von Journalist/innen an Fragen der 
Integration

Den Journalist/innen kommt in ihrer Rolle 
als Meinungsbildner/innen eine zentrale 
Rolle in der Berichterstattung von integra­
tionsrelevanten Themen zu. In Bezug auf 
Journalist/innen der Medien der Mehrheits­
gesellschaft gilt es daher, das Interesse an 
der Integration zu wecken und zu ver­
tiefen.

In einem ersten Schritt sollten Anreize ge­
schaffen werden, sachlich über Integration 
zu berichten. Die Etablierung eines Medi­
enpreises, der journalistische Leistungen 
zur Förderung von Integration und des in­
terkulturellen Zusammenlebens honoriert, 
wäre eine dahingehende Möglichkeit.

Darüber hinaus wäre zu prüfen, inwiefern 
in einem weiteren Schwerpunkt in Öster­
reich herausgegebene Migrantenmedien 
miteinbezogen werden können.

Schwerpunkt 4: Förderung junger Jour-
nalist/innen mit Migrationshintergrund

Junge Journalist/innen mit Migrationshin­
tergrund dienen vor allem als Brücken­
bauer und Multiplikator/innen in die mig­
rantischen Communities. Durch direkten 

Kontakt und ungefilterte Informationen 
können sie einen authentischen Einblick 
in die Lebenswelt der unterschiedlichen 
Zuwanderergruppen liefern. Dieses Poten­
zial wird derzeit in nur geringem Maße ge­
nutzt, auch widmen wenige Medien die­
sem vielschichtigen Thema ausreichend 
Aufmerksamkeit. Eine Möglichkeit zum Ab­
bau dieses Defizits ist eine verstärkte Auf­
nahme von migrantischen und an Nach­
richtengestaltung interessierten jungen 
Erwachsenen in Redaktionen von Print- 
und elektronischen Medien. Verbunden 
damit soll ein Stipendienprogramm sein, 
das als Anreiz für die Medien (diesen ent­
stehen dadurch im Wesentlichen kaum 
zusätzliche Kosten) und für die jungen Er­
wachsenen mit Migrationshintergrund glei­
chermaßen fungiert.
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Generalsekretär  
Mag. Rainer Rößlhuber

A. Herausforderungen

	� Sportler/innen mit Migrationshintergrund 
sind aus dem österreichischen Spitzen­
sport nicht wegzudenken. Sie repräsen­
tieren gelungene Integration und fungie­
ren als Vorbilder für die Allgemeinheit. 
Die Herausforderung besteht darin, nicht 
nur den Spitzensport, sondern auch den 
Breitensport für integrationspolitische 
Anliegen zu nützen.

	� Österreichs vitale Vereinskultur im Sport­
bereich bietet ein großes Integrationspo­
tenzial. Die Unterstützung der Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
in den organisierten Sportsektor ist ein 
wichtiges Handlungsfeld für gesamtge­
sellschaftliche Integration.

B. Handlungs
notwendigkeiten

Die Maßnahmen des Nationalen Aktions­
plans für Integration fokussieren stark auf 
das Setting des organisierten Sports. Der 
individuell betriebene Sport außerhalb der 
Strukturen und der komplette Freizeitbe­
reich bedürfen ebenso einer eingehenden 
Betrachtung. Diese Bereiche sind auch 
umso schwerer zu erfassen, als es sich um 
staatlich ungeregelte Felder handelt, die 

kaum über hoheitliches oder fiskalisches 
Handeln der Öffentlichkeit angesprochen 
werden.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, 
eher schrittweise vorzugehen, die kurzfris­
tig umsetzbaren Maßnahmen im organi­
sierten Sport umzusetzen und parallel 
dazu Strategien für den Umgang mit dem 
restlichen Bereich des Handlungsfelds zu 
entwickeln.

Der Fokus ist dabei nicht nur auf Migrant/
innen zu richten, sondern auch stark auf 
die heimische Gesellschaft: Welche Mo­
delle, Ideen, Initiativen funktionieren? Wo 
sind die kritischen Erfolgshürden?

Im Ziel der verstärkten Bewusstseinsbil­
dung für den Wert integrativer Maßnah­
men im Sportverein scheint ein Schlüssel 
zu nachhaltigen Fortschritten zu liegen. 
Dabei ist bei der Entwicklung von Maßnah­
men besonders darauf zu achten, dass 
diese den Vereinen nicht als verpflichtende 
Top-Down-Strategie aufgezwungen wer­
den, sondern die Vereine über genug Frei­
raum verfügen, sich aus einer Reihe an 
Anreizen den für sie passenden auszu­
wählen oder etwas eigenes zu entwickeln. 
Begleitet durch eine bewusstseinsbildende 
Kampagne könnten die zahlreichen Ein­
zelmaßnahmen auch in der breiten Öffent­
lichkeit eine integrationsfördernde Wirkung 
erzeugen.

Handlungsfeld 
„Sport und Freizeit“
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C. Schwerpunkte und erste 
Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Integrationsförderung 
im Sportbereich

In der aktuellen Bundessportförderung 
existiert kein ausdrückliches Förderziel „In­
tegration“. Bereits bisher war es für ein­
zelne Projekte unter dem Aufhänger 
„Strukturverbesserung im Sport“ möglich, 
Fördergelder für integrative Maßnahmen 
einzusetzen. Viele beim „Integrationspreis 
Sport“ in den letzten beiden Jahren einge­
reichte Projekte unterstreichen das, wie 
unter anderem das Siegerprojekt 2009 „Le 
Debut“.

Eine Verankerung von Integration in den 
sportpolitischen Zielsetzungen und ein 
Jahresfixbudget würden dem Thema aber 
eine gesteigerte Aufmerksamkeit der 
Sportvertreter/innen und eine größere 
Nachfrage verleihen. Die gerade in Erar­
beitung befindliche Sportförderreform bie­
tet dazu ein „window of opportunity“.

Im Rahmen der mit rund 110 Mio. Euro 
jährlich dotierten Bundessportförderung ist 
anzudenken, einen fixen jährlichen Förder­
betrag für integrationsfördernde Projekte 
von Verbänden und Vereinen per Gesetz 
oder Richtlinie vorzusehen. Angesichts der 
Zielgruppe mit über 14.000 Vereinen und 
über 60 Verbänden im organisierten Sport 
könnte damit die breite Basis erreicht wer­
den.

Schwerpunkt 2: Organisationenüber-
greifender Diskurs

Vernetztem Zusammenwirken und Wissens­
transfer kommt in diversifizierten Struktu­
ren erhebliche Bedeutung zu, um Syner­
gien besser nutzen zu können. Daher sol­
len insbesondere im Sportbereich in struk­
turierter Form, beispielsweise im Rahmen 
eines Vereins, Vertreter/innen des Förder­
gebers BMLVS, der Bundessportorganisa­
tion, der drei Dachverbände ASKÖ, ASVÖ 
und SPORTUNION sowie Expert/innen 
aus den Bereichen Sozialwissenschaften, 
Migrant/innenbetreuung regelmäßig zu­
sammenkommen, um strategische Emp­
fehlungen zum Thema für die Förder­
schwerpunkte zu erarbeiten sowie kon­
krete Projekteinreichungen aus dem Sport 
aus Expert/innensicht zu beurteilen und 
Förderempfehlungen dazu auszuspre­
chen.

Durch die strukturelle Schaffung einer 
Plattform der wesentlichen Akteur/innen im 
Sport zum Thema Integrationsförderung 
(„Integrationsplattform des Sports“) soll der 
Informationsfluss zu vielfältigen bestehen­
den Initiativen verbessert sowie die Ver­
breitung von erfolgreichen Modellen unter­
stützt werden. 
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Schwerpunkt 3: Würdigung / Anerken-
nung von Integrationsleistungen

Bei der Förderung von Vereinen und Pro­
jekten sollte verstärkt auf den integrativen 
Mehrwert geachtet werden, denn Vereine 
haben im Allgemeinen ein großes Integra­
tionspotenzial. Mit Preisen können beson­
dere und herausragende Leistungen, ins­
besondere in Sportvereinen, anerkannt 
und öffentlich gewürdigt werden. Durch 
gesteigerte Medienpräsenz werden so­
wohl Mehrwerte für die Preisträger als 
auch für die Initiativen und Initiatoren her­
beigeführt. Zudem schafft eine ausrei­
chende Dotierung ein Anreizsystem für 
andere Institutionen. Ziel ist insbesondere 
die Stärkung bereits bestehender Struktu­
ren, wobei auf die umfangreiche Einbezie­
hung wesentlicher Akteure sowie gemein­
sames Marketing für diese Bewusstseins­
bildungsmaßnahme ein Hauptaugenmerk 
gelegt wird.

Im Rahmen des bereits seit 2008 existie­
renden „Integrationspreis Sport“ wurden 
rund 270 Wettbewerbsbeiträge in den Aus­
tragungsjahren 2008 bis 2010 eingereicht. 
Seit dem Jahr 2010 hat der Österreichi­
sche Integrationsfonds die Organisation 
des Wettbewerbs übernommen und stellt 
gemeinsam mit Sponsoren auch das Bud­
get von 15.000 Euro für die Preisträger 
und die zusätzlichen Organisationskosten 
zur Verfügung.

Zielgruppe dieses Schwerpunktes sind 
wiederum die bereits bestehenden rund 
14.000 Vereine und rund 60 Verbände im 
organisierten Sport sowie alle Institutio­
nen, die Integration über Sport und Bewe­
gung fördern wollen.

Schwerpunkt 4: Qualitätssicherung im 
Vereins- und Sportbereich

Qualitätssicherung kommt in allen Politik- 
und Lebensbereichen eine zunehmend 
bedeutsamere Rolle zu. Davon sind auch 
Verein- und Sportdomänen nicht ausge­
schlossen. Ein Qualitätssiegel (z.B. „Inte­
grationsfördernder Verein“) könnte ent­
wickelt werden und künftig Rahmenbedin­
gung für die Beantragung von Unterstüt­
zungen aus dem Integrationsförderbe­
reich, insbesondere des BMLVS, sein. 
Kriterien für den Erhalt dieses Qualitäts­
siegels könnten beispielsweise sein: Be­
stellung eines/-r Integrationsbeauftragten 
im Verein, Integration als Zielbestimmung 
in den Satzungen, Abbau von Sprachbar­
rieren, spezielle Aus- und Fortbildungen 
für die Übungsleiter/innen, Trainer/innen 
und Funktionäre.

Als (vorsichtiger) Top-Down-Ansatz sollen 
damit Vereine und Verbände dazu ange­
halten werden, sich mit dem Integrations­
thema intensiver zu befassen und verstärkt 
zu widmen.



Arbeitsprogramm

- 25 -

Schwerpunkt 5: „Privatisierung“ des 
öffentlichen Raums

Der öffentliche Raum dient insbesondere 
dem Bedürfnis nach Erholung und zu 
sämtlichen weiteren Freizeitzwecken. Der 
öffentliche Raum steht auch der ganzen 
Bevölkerung – ungeachtet von Alter, Her­
kunft und Sozialschicht – gleichermaßen 
zur Verfügung. Vor allem Anlagen und 
Parks dürfen daher nicht gruppenspezi­
fisch „privatisiert“ werden. Daher sind ins­
besondere Stadt- und Gemeindepolitik in 
der Verantwortung, durch geeignete Initi­
ativen sicherzustellen, dass sowohl die 
grundlegenden Bedürfnisse der zugewan­
derten Bevölkerung, als auch jene der 
Mehrheitsgesellschaft in gleicher Weise 
befriedigt werden.
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Prof. Dr. Klaus Lugger und  
Dipl.-Soz.Wiss. Kenan Güngör

A. Herausforderungen

	� Mit der Zunahme der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund wird Österreich 
ethnisch heterogener und stellt die Ge­
meinden und Städte in unterschiedli­
chem Ausmaß vor die Herausforderung, 
Integrationsprozesse erfolgreich zu ge­
stalten.

	� Zuwanderung ist hierbei insbesondere 
ein städtisches Phänomen: Die Hälfte 
der zugewanderten Wohnbevölkerung 
lebt in Städten mit mehr als 100.000 Ein­
wohnern.

	� Stehen die Ballungsräume insbesondere 
vor der Aufgabe der Bewältigung des 
Bevölkerungszuwachses und der Ver­
meidung der Bildung sozialer und ethni­
scher „Ghettos“, geht es bei mittleren 
und kleineren Gemeinden oft um den 
Erhalt des regionalen Arbeitskräftepoten­
zials und den damit einhergehenden In­
tegrationsaufgaben.

	� Allgemein gilt, dass Mängel bei der Woh­
nungsqualität und im Wohnumfeld ge­
sellschaftliche Teilhabemöglichkeiten 
und individuelle Entwicklungschancen 
für Zugewanderte erheblich reduzieren.

	� Menschen mit Migrationshintergrund 
steht im Durchschnitt wesentlich weniger 
Wohnfläche zur Verfügung als der Mehr­
heitsgesellschaft. Sie bewohnen deutlich 
kleinere Wohnungen bei vergleichsweise 
deutlich größeren Haushalten, sie be­
wohnen tendenziell schlechter ausge­
stattete Wohnungen und nur wenige er­
langen Wohnungseigentum.

	� Die Wohnkostenbelastung ist bei migran­
tischen Haushalten überdurchschnittlich 
hoch, insbesondere auch aufgrund des 
geringen Haushaltseinkommens. Sie 
versuchen auch, Wohnkosten in Öster­
reich zu minimieren, um Wohnraum in 
der Herkunftsregion zu schaffen oder 
diesen zu sanieren („Investitionssplit­
ting“).

B. Handlungs
notwendigkeiten

	� Die Förderung der lokalen Integrations­
kompetenz in den Gemeinden ist von 
besonderer Bedeutung für erfolgreiche 
Integrationsprozesse. Der Erfolg der In­
tegrationsarbeit hängt insbesondere in 
kleineren Gemeinden vom Engagement 
der lokalen Akteur/innen und Träger/in­
nen, der inkludierenden Haltung der po­
litischen Meinungsbildner/innen wie auch 
der Quantität und Qualität der Begeg­
nungen im Alltag ab. Hierbei haben ins­

Handlungsfeld 
„�Wohnen und die regionale 	

Dimension der Integration“
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besondere die Bürgermeister/innen so­
wie die Vereine eine bedeutende symbo­
lische integrative bzw. desintegrative 
Funktion. 

	� Gemeinden und Städte tragen die Haupt­
verantwortung der Integration einer zu­
nehmend vielfältigeren Bevölkerung, 
sind aber – insbesondere die kleineren 
Siedlungseinheiten – meist nur unzurei­
chend für diese vielschichtige Quer­
schnittsaufgabe ausgestattet. Es wird 
empfohlen, dass Kommunen einen Plan 
für ihre Integrationspolitik (Leitbilder, 
Konzepte etc.) erarbeiten und von Bund 
und Land proaktiv gefördert und unter­
stützt werden.

	� Zur Förderung der lokalen, regionalen 
und sektoralen Integrationsarbeit bedarf 
es auf Bundesebene einer erhöhten In­
tegrations- und Diversitätskompetenz, 
die mit entsprechenden Zuständigkeits- 
und Governancestrukturen auf die ver­
änderten Bedingungen und Erforder­
nisse einer durch Zuwanderung und Di­
versität geprägten Gesellschaft ent­
spricht. 

	� In Österreich hat die Zahl an integrati­
onspolitischen Aktivitäten und Maßnah­
men auf Bundes- und Landesebene als 
auch auf regionaler und lokaler Ebene in 
den letzten zehn Jahren markant zuge­
nommen – ein ausgewiesenes zentrales 
Wissensportal als Drehscheibe, wo ös­
terreichweit alle integrationsrelevanten 

Daten, Themen, Projekte wie auch Trä­
ger und Akteure aufgeführt werden, fehlt 
allerdings und sollte aufgebaut werden.

C. Schwerpunkte und  
erste Maßnahmen

Schwerpunkt 1: Schaffung eines öster-
reichweiten Wissensportals zu Migra-
tions-, Integrations- und Diversitäts
agenden

Ein aufzubauendes Internetportal soll eine 
zentrale Wissens-, Informations- und Kom­
munikationsdrehscheibe für alle einschlä­
gig wie auch potenziell interessierten 
Gruppen fungieren. Damit würde ein wich­
tiger Beitrag für eine faktenbasierte Infor­
mierung, Bewusstseinsbildung und Ver­
sachlichung geleistet, wie auch die regio­
nale wie sektorale Vernetzung gefördert 
werden. Dabei stehen drei zentrale An­
spruchsgruppen im Vordergrund: a) alle 
interessierte Akteur/innen, Träger/innen, 
Multiplikator/innen und Teilöffentlichkeiten, 
die entweder mit der Thematik einschlägig 
befasst sind oder sich dafür interessieren 
und informieren möchten (Vereine, Ver­
bände, Politiker/innen, Verwaltungsbeamt/
innen, Journalist/innen, Lehrer/innen, Stu­
dierende, Wohnbauträger, Öffentlichkeit); 
b) Zugewanderte, die bereits hier leben 
und sich über verschiedene sie betref­
fende Fragen informieren möchten; c) In­
teressierte Zuwander/innen, die sich über 
Österreich wie auch die Einreisebestim­
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mungen, Möglichkeiten und Anforderun­
gen informieren möchten (Stichwort: Rot-
Weiss-Rot Card, Familiennachzug etc.). 
Das Internetportal sollte einerseits nach 
thematischen Handlungsfeldern wie Bil­
dung, Arbeit, Wohnen, Begegnung usw., 
anderseits nach regionalen Kategorien wie 
EU, Bund, Länder, Regionen und Gemein­
den aufgegliedert sein. Zudem sollten ne­
ben laufenden Maßnahmen und Aktivitä­
ten, „good practice“ Modelle, Projektförder­
möglichkeiten wie auch die zuständigen 
Akteur/innen, Institutionen und Ansprech­
partner/innen auf lokaler und überregiona­
ler Ebene aufgeführt  werden.

Schwerpunkt 2: Verbesserung des Be-
siedlungs-, Integrations- und Qualitäts-
managements im Wohnbereich

Das Besiedlungsmanagement der Gemein­
den und gemeinnützigen Bauträger ist wei­
ter zu verbessern. Die Bereitstellung von 
leistbarem und räumlich verteiltem Wohn­
raum verhindert eine übermäßige Segre­
gation. Der private Wohnungsmarkt ist 
nicht mehr alleine Anbieter von günstigen 
Wohnungen und spielt daher eine immer 
geringere Rolle bei der Versorgung von 
einkommensschwächeren Bürger/innen. 
Das hat zur Folge, dass in den Ballungs­
räumen fast nur mehr die Gemeinden und 
die gemeinnützigen Bauträger günstigere 
Wohnungen anbieten. Der Druck auf diese 
Segmente nimmt daher zu, erlaubt aber 
auch eine gezielte Politik im Bereich des 
intelligenten Besiedlungsmanagements.

Auf der Ebene der Wohngebäude besitzen 
die österreichischen Hausverwalter/innen 
Know-how in Bezug auf Integrations- und 
Qualitätsmanagement. Dieses Know-how 
sollte daher genützt und weiter optimiert 
werden. Zielgruppe sind dabei Bauträger, 
Hausverwalter/innen bzw. Hausmeister/
innen der mehrgeschossigen Eigentums- 
und Mietobjekte. Es gilt, die Kernkompe­
tenzen vor Ort zu stärken, auch wenn da­
mit ein erhöhter Verwaltungsaufwand ein­
hergeht. Ziel ist die vorhandenen Prob­
leme zu minimieren, die neuen Bewohner/
innen mit der angemessenen Achtung auf­
zunehmen und ihnen zu kommunizieren, 
dass unsere Regeln des Zusammenwoh­
nens in den Objekten/Vierteln zu beachten 
sind. Konkrete Maßnahmen sind dabei ein 
vermehrtes Schulungsangebot an Haus­
verwaltungen, deren Mitarbeiter/innen und 
deren Hausmeistern/innen bzw. Mitarbei­
ter/innen der Hausmeisterservicefirmen 
(Kommunikation, Integration, nieder­
schwellige Mediation, Umgang mit großen 
und niederschwelligen Problemen), sowie 
das bestehende Gütesiegel für Hausver­
waltungen anzupassen, um den Hausver­
waltungen einen Leitfaden für optimales 
„Integrationsmanagement“ zu geben.

Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten 
im Falle einer diskriminierenden Behand­
lung sollten eingerichtet werden. Es ist zu 
prüfen, ob beispielsweise die Volksanwalt­
schaft als Anlaufstelle fungieren könnte.
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Schwerpunkt 3: Konzepte für die kom-
munale Integrationspolitik und Förde-
rung der Diversitätskompetenz regio-
naler und kommunaler Verwaltungen

Die soziale Integration der zunehmend 
vielfältigeren Bevölkerung findet in erster 
Linie in den Kommunen statt. Doch obwohl 
Gemeinden und Städte die Hauptverant­
wortung im Bereich der strukturellen Inte­
gration tragen, sind sie institutionell oft­
mals nur unzureichend auf diese an­
spruchsvolle Querschnittsaufgabe vorbe­
reitet. Es wird empfohlen, dass Kommunen 
einen Plan für ihre Integrationspolitik (Leit­
bilder, Konzepte etc.) erarbeiten und von 
Bund und Land proaktiv gefördert und un­
terstützt werden. Er sollte die generellen 
Ziele und die geplanten Maßnahmen (län­
gerfristig und kurzfristig) enthalten. In den 
Prozess sollten alle bereits arbeitenden, 
aber auch potentielle (die, die aktiv werden 
sollten) Integrationsakteur/innen einge­
bunden sein. Das schafft über die Maß­
nahmenpläne hinaus Verbindlichkeit und 
bewirkt auch eine generelle Sensibilisie­
rung.

Die Anwendung von niederschwelligen 
Konfliktlösungsmechanismen ist sowohl im 
ländlichen als auch im städtischen Bereich 
von zentraler Bedeutung. Dadurch werden 
sowohl das soziale Zusammenleben in 
den Siedlungen und deren Image als auch 
die Problemlösungskapazitäten und das 
Empowerment gestärkt.

Schwerpunkt 4: Daten und Evaluierung

Örtliche Problemdetails und Problemfelder 
wie auch Lösungsmöglichkeiten in den 
Wohnquartieren sollten gemeindebezogen 
analysiert und professionell bearbeitet 
werden. Die Gemeinden und die Hausver­
waltungen haben heute schon zum Teil 
eine berufsbedingt örtliche Kenntnis von 
sozialen und interkulturellen Konflikten in 
einzelnen Objekten/Quartieren. Mit einem 
genaueren Wissen über integrationshem­
mende bzw. fördernde Sachverhalte kön­
nen konkrete Handlungsfelder in sozial 
belasteten Stadtvierteln/Objekten an Ort 
und Stelle identifiziert werden, soweit sie 
nicht schon bekannt sind.

Gemeinden und Hauseigentümer/innen 
bzw. Hausverwalter/innen sollen a) praxis­
orientierte Analysen machen/machen las­
sen – soweit nicht schon vorhanden – um 
mit den Bewohner/innen, Hausverwaltun­
gen und Hausmeister/innen Lösungs­
schritte zu setzen; b) die Ergebnisse die­
ser Analysen in den Gemeinden diskutie­
ren und umsetzen.

Das Jahrbuch „Migration & Integration“ der 
Statistik Austria sollte weiterentwickelt wer­
den, falls aus den verschiedenen Handlungs­
feldern Erweiterungsvorschläge kommen.

Die Erstellung eines Statusberichts und 
eine jährliche Evaluierung der Wohnungs­
vergabe (Besiedlungsmanagement) sollte 
vorgenommen werden. 



Arbeitsprogramm

- 30 -

Die Erstellung eines Statusberichts und 
eine jährliche Evaluierung der Wohn­
bauförderungsmittelvergabe (Miete, Ei­
gentum, Wohnbeihilfe) sollte vorgenom­
men werden.

Schwerpunkt 5: Verbesserung der 
Governancestrukturen zur Förderung 
der lokalen, regionalen und sektoralen 
Integrationspolitik 

Zur Förderung der lokalen, regionalen und 
sektoralen Integrationsarbeit bedarf es auf 
Bundesebene einer erhöhten Integrations- 
und Diversitätskompetenz mit entspre­
chenden Zuständigkeits- und Governance­
strukturen. Der überwiegende Teil der in­
tegrationspolitischen Fragestellungen be­
findet sich in den Zuständigkeitsbereichen 
des BM.I, BMASK, BMUKK und des BM­
WFJ. Durch eine adäquate Zuständigkeits­
struktur und noch engere und bessere Zu­
sammenarbeit soll eine angemessene, 
ausgewogene integrale Sichtweise und 
Bearbeitung möglich werden. Dabei soll 
ein, wie auch immer institutionell ausge­
kleideter Wissens- und Kompetenzort für 
Zuwanderungs-, Integrations- und Diver­
sitätsagenden entstehen. Dieser Wissens- 
und Kompetenzort, der unter anderem In­
formationsmanagement, Vernetzung und 
die Entwicklung neuer Handlungskonzepte 
betreibt, bildet eine vernetzende Kompe­
tenzschnittstelle der verschiedenen integ­
rationsrelevanten Träger und Aktivitäten, 
sowohl bundesintern als auch nach außen.  
Eine Konferenz der Integrationsakteure, 

bestehend aus dem Bund, den 
Landes(Stadt)rät/innen, dem Städte- und 
Gemeindebund, soll die Vernetzung weiter 
fördern.


